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M O T I O N  von Hans Peter Häring (EDU, Wettswil), Claudio Schmid (SVP, Bülach) 

und Michael Welz (EDU, Oberembrach) 
 
betreffend Kein staatlich verordneter, obligatorischer Sexualunterricht in Kindergarten 

und Unterstufe  
________________________________________________________________________ 
 
Der Regierungsrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit bis 
zur Mittelstufe (also im Kindergarten resp. in der Basisstufe und in der Unterstufe) kein 
obligatorischer Sexualunterricht stattfindet. 
 
  Hans Peter Häring 
  Claudio Schmid 
  Michael Welz 
 

 
Begründung:  

Die Regierung hält in der Medienmitteilung vom 16. Juni 2011 fest, dass mit dem Lehr-
plan 21 kein Sexualunterricht im Kindergarten eingeführt wird. Auch zukünftig sind in ers-
ter Linie die Eltern für die Sexualerziehung ihrer Kinder verantwortlich. Die Schule soll die 
Eltern bei dieser Aufgabe im Rahmen des Sexualkundeunterrichts alters- und stufenge-
recht unterstützen.  
 
In seiner Antwort auf die Anfrage KR-Nr. 109/2011 schreibt die Regierung, dass Sexual-
erziehung in erster Linie Sache der Eltern sei und dass das Thema «Sexualität» auf die 
Mittel- und Oberstufe gehöre. Ferner betont sie, zum Auftrag der Volksschule gehöre es, 
dass auch der Sexualkundeunterricht von allen Kindern unabhängig von ihrem religiösen 
oder kulturellen Hintergrund, besucht werden könne. Die Regierung wird aufgefordert, 
diese Absichtsbekundung nun gesetzlich und damit verbindlich festzulegen. 
 
Basel-Stadt wollte ab dem Schuljahr 2011/12 den obligatorischen Sexualunterricht im 
Kindergarten einführen, hat aber nach Protesten kurzfristig darauf verzichtet. Dabei hät-
ten der Kindergarten und jede Unterstufenklasse einen «Sex-Koffer» oder mit fortge-
schrittenem Alter eine «Sex-Box» mit Modellen weiblicher und männlicher Ge-
schlechtsteile erhalten.  
 
Auch wenn das Grundlagenpapier zur Sexualkunde der Pädagogischen Hochschule Zentral-
schweiz nicht im Auftrag der Erziehungsdirektorenkonferenz erstellt worden ist, sondern im 
Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, ist es Tatsache, dass für dieses Machwerk Bun-
desgelder verwendet worden sind, die man sicher sinnvoller hätte einsetzen können. Diese 
Tatsache zeigt auch den Geist, der in diesem Bundesamt herrscht. 
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